
 
 
 
 
 

Dispensationsgesuch für eine Schnupperlehre 
 
1. Grundsatz 
Grundsätzlich werden Schnupperlehren in der schulfreien Zeit, also in der Regel in 
den Ferien absolviert. Ist eine Schnupperlehre in der schulfreien Zeit nicht möglich, 
z.B. beim Schnuppern als Kindergärtnerin oder wenn es sich zeitlich in einem 
Schnupperlehrbetrieb nicht anders einrichten lässt, kann eine Ausnahmebewilli-
gung erteilt werden. 
 
2. Ausnahmen 
Die Schulleitung kann in Ausnahmefällen Schülerinnen und Schüler pro Schnupper-
lehre und Schuljahr bis zu einer Schulwoche ohne Absenzeneintrag vom Unterricht 
dispensieren. 
Über zeitlich weitergehende Dispensationsgesuche entscheidet das Schulinspekto-
rat. 
Es können in der Regel nicht mehr als zwei Dispensationsgesuche pro Schulzeitbe-
willigt werden. 
 
3. Gesuchseinreichung 
Das Gesuch ist vom gesetzlichen Vertreter/der gesetzlichen Vertreterin spätestens 
drei Wochen vor Beginn der Schnupperlehre der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer 
zuhanden der Schulleitung  einzureichen. 
 
4. Beschwerdemöglichkeit 
Gegen den Entscheid der Schulleitung kann Beschwerde bei der Schulkommission 
eingereicht werden. 
 
5. Empfehlung 
Für Schülerinnen und Schüler, welche die Hilfe der Berufsberatung in Anspruch ge-
nommen haben, kann deren Empfehlung unterstützende Wirkung haben. 
 
6. Rechtliche Grundlagen 
Volksschulgesetz vom 19. März 1992 (VSG) Volksschulverordnung vom 4. August 
1993 (VSV) Verordnung vom 14. März 1984 über die Berufswahlvorbereitung der 
Schüler mit Änderung vom 4. August 1993 
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Dispensationsgesuch für eine Schnupperlehre 
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Begründung:  
  
 
 
 
 
Lengnau, den 
 
 

  !Versäumter Schulstoff ist selbständig  

  nachzuarbeiten! 
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